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Erwägungen

E. 1
Die Schuldnerin und Beschwerdeführerin (fortan Schuldnerin) ist seit dem tt.mm.2003 im
Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Gemäss Han- delsregister bezweckt sie die
Führung von Restaurants und Imbissständen, Han- del sowie Import und Export von Waren
aller Art, die Durchführung von Transpor- ten, Organisation und Vermittlung von Reisen
und die Erbringung von Dienstleis- tungen im Bereich Kundenbetreuung (act. 6).

E. 2
Am 14. November 2017 stellte die Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (fortan
Gläubigerin) ein Konkursbegehren gegen die Schuldnerin (act. 8/1). Nach durchgeführtem
Verfahren eröffnete das Einzelgericht im summarischen Verfah- ren des Bezirksgerichts
Zürich am 12. Dezember 2017, 10:00 Uhr, gestützt auf den Zahlungsbefehl Nr. … und die
Konkursandrohung des Betreibungsamtes Zü- rich 4 für eine Forderung der Gläubigerin
von Fr. 1'542.30 nebst 5 % Zins seit 15. Juni 2017, Fr. 128.65.– weitere Kosten und Fr.
178.60.– Betreibungskosten den Konkurs über die Schuldnerin (act. 3 = act. 8/7).

E. 3
Mit Eingabe vom 21. Dezember 2017 erhob die Schuldnerin bei der Kammer Beschwerde
gegen diesen Entscheid, wobei sie die Aufhebung des Konkurses beantragte und
eventualiter um Gewährung einer kurzen Nachfrist zur Tilgung all- fälliger noch zu
begleichender oder sicherzustellender Kosten ersuchte. Ferner beantragte sie die Erteilung
der aufschiebenden Wirkung (act. 2 S. 2).

E. 4
Mit Verfügung vom 22. Dezember 2017 wies die Kammer das Gesuch der Schuldnerin um
Erteilung der aufschiebenden Wirkung einstweilen ab und trat auf das Eventualbegehren
der Beschwerdeführerin um Gewährung einer Nachfrist zur Tilgung allfälliger noch zu
begleichender oder sicherzustellender Kosten nicht ein. Des Weiteren wurde der
Schuldnerin mit Verfügung vom 22. Dezember 2017 eine 10-tägige Frist zur Leistung eines
Kostenvorschusses in der Höhe von

- 3 - Fr. 750.– angesetzt und diese darauf hingewiesen, dass sie noch bis zum Ablauf der
Beschwerdefrist Zeit habe, um ihre Beschwerde zu ergänzen (act. 9).

E. 5
Mit Eingabe vom 3. Januar 2018 (Datum Poststempel), somit innert noch laufender
Beschwerdefrist, teilte die Schuldnerin mit, inzwischen die Forderung der Gläubigerin
mitsamt Zinsen und Betreibungskosten im Gesamtbetrag von Fr. 1'887.60 sowie den
einverlangten Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von Fr. 750.– bezahlt zu haben (act.
12). Weiter gab die Schuldnerin in der Eingabe vom 3. Januar 2018 an, mit dem



Betreibungsamt vereinbart zu haben, die Schul- den in monatlichen Raten von Fr. 2'500.–
abzutragen, sodass in spätestens zwei Jahren sämtliche Schulden gemäss
Betreibungsregisterauszug getilgt wären (act. 12). Zudem reichte die Schuldnerin mit
Eingabe vom 3. Januar 2018 Quit- tungen über die inzwischen getätigten Zahlungen (act.
13/1-2), einen Betrei- bungsregisterauszug vom 3. Januar 2018 (act. 13/3) sowie ihre
Bilanzen und Er- folgsrechnungen der Jahre 2015 und 2016 ein (act. 13/4-5) und ersuchte
erneut um Aufhebung des über sie eröffneten Konkurses (act. 12).

E. 6
Gemäss Erfolgsrechnung der Schuldnerin des Jahres 2015 erwirtschaftete sie im Jahr 2015
einen Betriebsertrag in der Höhe von Fr. 275'092.28. Diesem Er- trag stand indes unter
Berücksichtigung des Finanzerfolgs, des Erfolgs aus Ne- benbetrieben und des
ausserordentlichen Erfolgs ein Betriebsaufwand von total Fr. 436'246.06 (vor Steuern)
gegenüber. Nach Steuern resultierte bei der Schuld- nerin im Jahr 2015 deshalb ein Verlust
von Fr. 161'188.08 (act. 13/4 S. 4 ff.). Per Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 verfügte die
Schuldnerin sodann nur noch über liquide Mittel und Wertschriften im Umfang von Fr.
1'174.13 und dem Fremdkapi- tal in der Höhe von gesamthaft Fr. 178'420.06 standen noch
Aktiven in der Höhe von Fr. 34'118.52 gegenüber (act. 13/4 S. 1 f.). Damit war die
Schuldnerin bereits damals überschuldet. Die Erfolgsrechnung der Schuldnerin des Jahres
2016 weist einen leicht tie- feren Betriebsertrag von Fr. 250'319.27 aus, der unter
Berücksichtigung des Fi- nanzerfolgs, des Erfolgs aus Nebenbetrieben und des
ausserordentlichen Erfolgs einem Betriebsaufwand von total Fr. 386'817.38 (vor Steuern)
gegenüberstand. Insgesamt resultierte im Jahr 2016 bei der Schuldnerin ein Verlust in der
Höhe von Fr. 136'498.11 (act. 13/5, S. 4 ff.). Per Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 ver-
fügte die Schuldnerin über keine liquiden Mittel und Wertschriften mehr bzw. wies
stattdessen Schulden in der Höhe von Fr. 67'779.75 aus (act. 13/5 S. 1 f.). Dem
Fremdkapital in der Höhe von gesamthaft Fr. 240'451.45 standen Aktiven bzw. Schulden in
der Höhe von Fr. - 40'348.20 gegenüber (act. 13/4 S. 1 f.). Die Über- schuldung der
Schuldnerin hat sich im Jahr 2016 demnach noch weiter ausge- prägt.
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E. 7
Für das das Jahr 2017 hat die Schuldnerin keine Buchhaltungsunterlagen eingereicht. Die
aktuellen Geschäftszahlen sind daher nicht bekannt. Zudem feh- len Belege über die
aktuellen liquiden Mittel der Schuldnerin. Dies, obwohl die Schuldnerin mit Verfügung
vom 22. Dezember 2017 explizit darauf hingewiesen wurde, dass sie zur Beurteilung ihrer
Zahlungsfähigkeit Belege über ihre aktuellen Einnahmen und Ausgaben sowie Unterlagen
über die bei ihr vorhandenen liqui- den Mittel einzureichen habe (act. 9, E. 5). Da die
Schuldnerin aber ausgeführt hat, dass seit ca. einem Jahr (d.h. etwa seit Beginn des Jahres
2017) am Gebäu- de, in welchem sich der Restaurantbetrieb befindet, Renovationsarbeiten
durch- geführt worden seien, was sich einschränkend auf den Betrieb des Restaurants
ausgewirkt habe, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Geschäftszah- len der
Schuldnerin im Jahr 2017 noch weiter verschlechtert haben. Nachdem die Schuldnerin
bereits in den Jahren 2015 und 2016 hohe Verluste erwirtschaftet hat und sich der Betrieb
des Restaurants somit selbst bei fehlender Beeinträchtigung durch bauliche Massnahmen
am Gebäude als nicht rentabel erwiesen hat, ist zu- künftig nicht – wie von der Schuldnerin
optimistisch angenommen – mit deutlich mehr Umsatz zu rechnen, nur weil die Bauarbeiten



am Gebäude nun offensicht- lich beendet wurden. Es wären vielmehr bereits nach
Vorliegen der Bilanz und der Erfolgsrechnung 2015, spätestens aber nach Kenntnis der
Zahlen in der Bilanz und der Erfolgsrechnung 2016 griffige Sanierungsmassnahmen
einzuleiten gewe- sen, um weiteren Verlusten vorzubeugen und die finanzielle Lage der
Schuldnerin zu verbessern.

E. 8
Unter den gegebenen Umständen ist nicht glaubhaft, dass die Schuldnerin die offenen
Schulden in monatlichen Raten à Fr. 2'500.– an das Betreibungsamt wird abzahlen können.
Hinzu kommt, dass Betreibungsforderungen über Fr. 8'658.35 infolge bereits erfolgter
Konkursandrohungen möglichst umgehend durch die Schuldnerin getilgt werden müssten,
wofür indes keine vorhandenen li- quiden Mittel von der Schuldnerin nachgewiesen oder
auch nur konkret behauptet wurden.
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E. 9
Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass es der Schuldnerin nicht gelungen ist
hinreichend darzutun, dass ihre Illiquidität bzw. ihre Zahlungsschwie- rigkeiten lediglich
vorübergehender Natur sind. Es mangelt zudem insbesondere an einer Darstellung der
aktuellen Vermögenslage der Schuldnerin und an ent- sprechenden Belegen. Die
Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin kann insgesamt nicht als glaubhaft gemacht gelten. Die
Voraussetzungen zur Aufhebung des Konkurses gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG sind damit
nicht erfüllt, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

E. 10
Schliesslich ist die Schuldnerin auf Art. 195 SchKG hinzuweisen, wonach (frühestens nach
Ende der Eingabefrist, KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 195 N. 3) die
Möglichkeit eines nachträglichen Widerrufs des Konkur- ses durch den Konkursrichter
besteht, wenn nachgewiesen wird, dass sämtliche Forderungen (also auch die, für welche
noch keine Betreibung eingeleitet wurde) beglichen sind oder von jedem Gläubiger eine
schriftliche Erklärung über den Rückzug seiner Konkurseingabe vorliegt oder ein
Nachlassvertrag zustande ge- kommen ist. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens der Schuldnerin
aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen: Der
Schuldnerin nicht, weil sie unterliegt, der Gläubigerin nicht, weil sie im
Beschwerdeverfahren nicht begrüsst wurde.
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